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20. Wahlperiode 
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 Änderungsantrag 
19.01.2022 

HHA 

Fraktion der Freien Demokraten 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Erlass der Nutzungs-, sowie Mahn- und Strafgebühren bei Bibliotheken 
 
Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  17 27 Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und 

Kunst 
Buchungskreis: 2595 

 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 
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Bezeichnung lt. Leistungsplan Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen 

 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 2.750,0 +3.300,0 6.050,0 
 Produktabgeltung 2.750,0 +3.300,0 6.050,0 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
Begründung des Änderungsantrags: 
Die Gebührenfreiheit von Bibliotheken ist ein notwendiger Schritt, um Bibliotheken als Orte kultureller Bildung jedem und 
jeder zugänglich zu machen. Insgesamt lagen die Einnahmen der Bibliotheken im Jahr 2018 bei knapp 3,3 Millionen Euro. 
Mit den vorgesehenen Mittel erhalten die Bibliotheken einen Ausgleich für die Abschaffung von Nutzungsentgelten sowie 
Mahn- und Strafgebühren. Die Mehrausgaben werden durch Zuführungen aus dem Einzelplan 15 finanziert. 

 
 

Wiesbaden, 18.01.2022 
 
Für die Fraktion 
der Freien Demokraten 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
René Rock 
 

  
  

 
 

 

  Drucksache 20/7353 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      
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